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Vorlage der Verwaltung 

Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen  

Vorlage Nr.: 20202523 

 

A N T R A G 

nach der mehrheitlich mit einer Enthaltung ausgesprochenen Empfehlung des Werkaus-
schusses vom 4. Dezember 2020 möge der Stadtrat wie folgt beschließen: 

Der neuen Abstimmungsvereinbarung und zu den Systembeschreibungen mit den Dualen 

Systemen wird zugestimmt. 

 



 

Der Werkausschuss des WBL hat in seiner Sitzung am 05.04.2019 die Werkleitung mit der 

Führung von Abstimmungsgesprächen mit den Dualen Systemen beauftragt. Die Ergebnisse 

der Abstimmung der Systembeschreibungen zu den Sammelsystemen Leichtverpackungen 

(LVP) und Glas wurden dem Werkausschuss am 29.02.2020 und dem Stadtrat am 

09.03.2020 vorgestellt und von diesem beschlossen. Das Ergebnis der daraus resultierenden 

Rahmenvorgabe wurde dem Stadtrat am 25.05.2020 vorgestellt. 

 

Nachdem nun auch die übergeordnete Abstimmungsvereinbarung und die restlichen Anla-

gen, insbesondere die Anlage zur Mitbenutzung des kommunalen Sammelsystems Papier, 

Pappe und Kartonagen abgestimmt ist, können auch diese beschlossen werden. 

 

 

Eckpunkte sind: 

 

1. Abstimmungsvereinbarung: 

Die Abstimmungsvereinbarung ist die den Systembeschreibungen übergeordnete Vereinba-

rung. Die hier vorliegende Vereinbarung lehnt sich in weiten Teilen an die zwischen den Dua-

len Systemen und dem VKU abgestimmte Musterabstimmungsvereinbarung an und wurde 

mit Unterstützung der Kanzlei Gassner, Groth, Siederer und Coll. (GGSC) aus Berlin erarbei-

tet. Die Zustimmung der erforderlichen Zweidrittelmehrheit der Dualen Systeme zur Abstim-

mungsvereinbarung wurde mit 100 % Zustimmung mehr als erreicht. 

 

 

2. Sammlung von Behälterglas (Anlage 1 der Abstimmungsvereinbarung): 

Im Zuge der Verhandlungen konnte eine Anpassung der Systembeschreibung für die Samm-

lung von Behälterglas dahingehend erzielt werden, dass ab 2021, soweit noch nicht vorhan-

den, der Stand der Technik, also lärmgedämmte Glascontainer zum Einsatz kommen wer-

den.  

 

 

3. Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) (Anlage 3 der Abstimmungsvereinbarung): 



Hier wurde gemäß Beschlusslage eine Rahmenvorgabe erlassen. Das Widerspruchsverfah-

ren wurde, wie erwartet, Ende Mai abgeschlossen mit der seinerzeit beschlossenen Ausge-

staltung: 

 

Das Sammelsystem für LVP ab 2021: 

- Außer in der Innenstadt (Mitte, Nord) erfolgt die Sammlung über MGB. In der Innen-

stadt Mitte und der Innenstadt Nord erfolgt die Sammlung weiterhin über Säcke. 

- Die neu aufgestellten MGB müssen dem Stadtbild zuträglich sein und haben einen 

schwarzen Korpus und einen gelben Deckel 

- Die Säcke haben eine Mindestdicke von 19 µm und eine Zugfestigkeit von 0,22 

N/mm² und sind frei von Zuschlagsstoffen wie Kreide. Basis der Ermittlung der rele-

vanten Kenngrößen ist die DIN EN ISO 527. 

- Der Abfuhrrhythmus ist 14-tägig 

- Die Behälter werden in den Größen von 120, 240, 360, 770 und 1.100 Liter zur Ver-

fügung gestellt. 

- In Großwohnanlagen und im Geschosswohnungsbau sind in allen Stadtteilen MGB 

Standard.  

- Unterflursysteme sind zulässig. Die baulichen Aufwendungen hierfür sind nicht Be-

standteil der Abstimmungsvereinbarung. 

- Es sollen Sammelfahrzeuge zum Einsatz kommen, die mind. der EURO-Norm 6 ent-

sprechen 

- Die MGB sind für Schwerkraftschlösser geeignet und sollen überwiegend aus Rezyk-

lat bestehen 

- Hinweise auf Engstellen in der Stadt wurden ebenfalls mit aufgenommen. 

- Abgabe an den Wertstoffhöfen ist weiterhin möglich 

 

 

4. Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) (Anlagen 5 + 7 der Abstimmungsvereinbarung): 

Gemäß Verpackungsgesetz ist nunmehr auch das Sammelsystem für PPK inkl. entspre-

chenden Regelungen zur Vergütung der Mitbenutzung durch die Dualen Systeme in die Ab-

stimmungsvereinbarung aufzunehmen.  

- Das bestehende Erfassungssystem unter Regie des WBL für PPK wird beibehalten 

(Anlage 5 der Abstimmungsvereinbarung).  



- Die Mitbenutzungsentgelte werden rückwirkend auch für den Zeitraum ab April 2019 

vereinbart. 

Die sonstigen Forderungen des WBL wurden akzeptiert.



 

Weitergehende Informationen: 

 

Die Ausschreibung zur Erfassung von Behälterglas erfolgte durch das Duale System Bel-

landvision als Ausschreibungsführer der Dualen Systeme für Ludwigshafen. Den Zuschlag 

erhielt die Fa. Knettenbrech & Gurdulic. 

 

Die Glascontainer-Standplätze werden weiterhin durch den WBL gereinigt. 

 

Die Ausschreibung zur Erfassung der Leichtverpackungen erfolgte durch das Duale System 

Zentek als Ausschreibungsführer der Dualen Systeme für Ludwigshafen. Den Zuschlag er-

hielt die Fa. Knettenbrech & Gurdulic. 

 

Die Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) ist hoheitliche Aufgabe und wird 

durch den WBL durchgeführt. 
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